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Erster Teil 

Probleme und Entwicklungsstand der 
Beteiligungsformenlehre 

Erstes Kapitel 

Einführung in die Problematik 

§ 1 

Das Beteiligungsformenproblem und seine gesetzliche Regelung 

A. Das "Teilnahmesystem" als traditionelle Lösung 

"Die Konstruktion der Teilnahme am Verbrechen", so schrieb Makarewicz 
1906 in seiner "Einführung in die Philosophie des Strafrechts"!, "bildet bloß 
eine Episode, eine Übergangsperiode, sie wird kaum das 19. Jahrhundert lange 
überdauern können." Makarewicz sah in der Rechtsfigur der Teilnahme das 
Produkt einer "objektiven", die Kollektivhaftung ermöglichenden Schuldauf-
fassung, dessen (letztlich nur scheinbare) Harmonisierung mit dem Prinzip 
individueller Verantwortlichkeit durch zahlreiche Schuldpräsumptionen2 er-
kauft werde3 . Bekanntlich hat er mit seiner Prognose nicht recht behalten - das 
aus der italienischen Doktrin des Spätmittelalters rezipierte4 "Teilnahmesy-
stem", also die Unterscheidung verschiedener Formen "täterschaftlicher" und 
"teilnehmerschaftlicher" Mitwirkung an einer Straftat, hat sich bis heute als sehr 
zählebig erwiesen. 

I. Seit der Zeit des naturalistischen Positivismus, der um die Jahrhundertwen-
de noch in voller Blüte stand 5, ist die Zahl der Gegner des Teilnahmesystems 

1 S.340. 
2 Solche erblickt M akarewicz z. B. darin, daß "der Teilnehmer ... für die Irrtümer und 

Ungeschicklichkeiten des Täters, ebenso für die von ihm zum Zweck der Ausführung 
gewählten Mittel verantwortlich" sei (Einführung, 341). 

3 Einführung, 331, 337ff., 435; allgemein zur "objektiven" Schuldauffassung aaO, 
305ff. 

4 Näher dazu Bloy, Beteiligungsform, 58 ff. - Eine ausführliche Darstellung der 
Dogmengeschichte findet sich auch schon bei Heimberger, Teilnahme. 

5 Einen Überblick über die Epochen strafrechtlicher Systembildung gibt Schünemann, 
Grundfragen, 18ff., m. Nachw. zu den jeweiligen grundlegenden Arbeiten. 

2 Stein 
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eher geringer geworden. Kritik fand es damals auch nicht so sehr wegen der 
(angeblich) zwingend mit ihm verbundenen Schuldpräsumptionen, sondern weil 
eine von solchen Präsumptionen "gereinigte" Rekonstruktion des Teilnahmesy-
stems auf der Basis des Kausaldogmas, das nach naturalistischer Anschauung 
den Kern der Unrechtslehre bildete, nicht zu gelingen schien6 . Allgemeine 
Zustimmung fand diese Ansicht jedoch keineswegs. Birkmeyer 7 z. B. entwickelte 
eine Teilnahmelehre, die er gerade auf Kausalitätsdifferenzen zwischen den 
Beteiligungsformen gründete. Und auch von denjenigen, die solche Differenzen 
leugneten, forderten keineswegs alle das Einheitstätersystem. Zu nennen ist vor 
allem v. Buri, der die subjektive (animus-)Lehre entwickelteS, die von der 
Rechtsprechung übernommen wurde und von ihr im Grundsatz bis heute 
verfochten wird9 . 

Auch das Vordringen der normativ-teleologischen Auslegungsmethode, die 
den Zweckgedanken - und das heißt für den strafrechtlichen Unrechtsbegriff: 
den Gedanken des Rechtsgüterschutzes - bis in alle Verästelungen des 
Straftatsystems fruchtbar zu machen suchte, leistete zwar der Ausbreitung des 
extensiven Täterbegriffs Vorschub, verhalf aber nicht dem Einheitstätersystem 
zum Durchbruch 10. Ausgehend von der Überlegung, daß ja auch der (extrane) 
"Urheber" bei Sonder- und eigenhändigen Delikten für die Pflichtverletzung 
bzw. die Vornahme der verpönten Handlung (mit-)ursächlich wird, hielten nicht 
wenige Autoren eine mittelbare Täterschaft des Extraneus bei Sonderdelikten 11 

und sogar bei eigenhändigen Delikten 12 für möglich. Der (folglich als Strafein-
schränkungsgrund verstandenen) Teilnahme vermochte man dennoch einen 
Sinn abzugewinnen: Eberhard Schmidt13 sah den sachlichen Grund für die 
mildere Bestrafung des Gehilfen in der "geringeren Gefährlichkeit" seines 
Verhaltens, während z. B. Goetzeler14 auf die subjektive Lehre rekurrierte. 

6 Zu nennen sind z. B. Foinitsky, ZStW 12 (1892), 57 ff., 85 f.; Getz, MittIKV 5 (1896), 
348 ff., 351, 355; Heimberger, MittIKV 11 (1904), 538; Höget, MittIKV 5 (1896), 517; 
Lammasch, ZStW 14 (1894), 511f.; v. Liszt, MittIKV 5 (1896),515; ders., Aufs. II, 87f., 
112 f. 

7 Teilnahme. 
8 Causalität u. deren Verantwortung, 101 ff.; Beih. zu GS 37 (1885), 38ff.; Teilnahme, 

passim; GA 1869, 233ff., 305ff. 
9 Grundlegend RGSt 2, 160ff.; 3, 181 ff. - Ein umfassender Überblick über die neuere 

Rspr., insbes. auch über die Tendenzen zur Annäherung an die Tatherrschaftslehre, findet 
sich bei Roxin, TuT, 557ff. 

10 Es wurde in dieser Zeit offenbar nur vertreten von Kitzinger, JW 1922, 979ff., u. 
Traeger, JW 1922, 976ff. 

11 Berotzheimer. 31; Hegter, RG-Festg. V, 311 ff.; v. Hippe!, StrafR II, 382, 482f.; [bach, 
86. 

12 So Hegter, RG-Festg. V, 314; ders., Frank-Festg. I, 320 FN 3; Eb. Schmidt, Frank-
Festg. II, 130. 

13 Frank-Festg. II, 118. 
14 SJZ 1949, 845. 
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Nicht einmal in der vom "konkreten Ordnungsdenken" geprägten Zeit des 
Nationalsozialismus setzte sich das Einheitstätersystem durch. Zwar ging die 
amtliche Strafrechtskommission, die eine Neufassung des StGB ausarbeiten 
sollte15 , einerseits von einer "erhöhten Verantwortlichkeit des Einzelnen für sein 
Handeln gegenüber der Volksgemeinschaft" aus, die eine einheitliche Bestra-
fung aller Formen der Mitwirkung an einer Straftat an sich rechtfertige16 . Die 
wegen ihrer "Volkstümlichkeit" für notwendig gehaltene Aufzählung der 
traditionellen Beteiligungsformen im Gesetzeswortlaut und die entsprechende 
Fassung des Urteilstenors17 hätte einer solchen Konzeption nicht den sachlichen 
Charakter eines Einheitstätersystems genommen. Man hielt dann aber doch die 
für ein Teilnahmesystem typischen Rechtsfolgendifferenzierungen für erforder-
lich, und zwar mit einer durchaus am Rechtsgüterschutzgedanken orientierten 
Argumentation: Die (fakultative) Strafmilderung für die Beihilfe trage der 
Tatsache Rechnung, daß "die Unterstützungshandlung rein äußerlich nicht so 
schwer wie die unmittelbare Ausführung der Tat selbst" wiege und in ihr "eine 
geringere Intensität des verbrecherischen Willens zum Ausdruck" komme 1s; die 
nur fragmentarische Pönalisierung des erfolglosen Teilnahmeversuchs vermeide 
eine "Ausdehnung der Strafbarkeit ... , an der die Rechtspflege schlechterdings 
kein Interesse hat" 19. 

Der Finalismus brachte dann wieder eine Tendenzwende hin zum restriktiven 
Täterbegriff. Dieser wie auch das Abgrenzungskriterium von Täterschaft und 
Teilnahme, die "finale Tatherrschaft", wurden aus einer ontischen Grundstruk-
tur der menschlichen Handlung, ihrem Finalcharakter, abgeleitet20 • Schilling21 

ist der einzige aus den Reihen der Finalisten, der die Möglichkeit eines in den 
Ergebnissen zum Einheitstätersystem tendierenden Beteiligungsformenkon-
zepts angedeutet hat22 . 

Mit dem Wiedererstarken des normativ-teleologischen Denkens hat sich an 
der Dominanz des auf den restriktiven Täterbegriff gegründeten Teilnahmesy-
stems nichts geändert. Für das Einheitstätersystem plädieren nur Detzer23 und 

15 Einen Bericht über den Bereich "Täterschaft und Teilnahme" gibt v. Dohnanyi, in: 
Gürtner, Strafrecht AT, 73 ff. 

16 Vgl. v. Dohnanyi, in: Gürtner, Strafrecht AT, 75. 
17 Vgl. v. Dohnanyi, in: Gürtner, Strafrecht AT, 76. 
18 Vgl. v. Dohnanyi, in: Gürtner, Strafrecht AT, 77. 
19 Vgl. v. Dohnanyi, in: Gürtner, Strafrecht AT, 8I. 
20 Grundlegend Welzel, Abhand!., 159ff. 
21 Verbrechensversuch, 115 ff. 
22 Als Befürworter eines Einheitstätersystems, die wohl nicht der finalistischen 

Richtung zuzurechnen sind, bleiben zu nennen: Geerds, GA 1965,218; Roeder, ZStW 69 
(1957), 223 fT.; ferner als Mitglieder der Großen Strafrechtskommission: Krille, Nie-
derschr. n, 98 f., 125; Schwalm, Niederschr. n, 90; ders., Engisch-Festschr., 552; v. 
Stackelberg, Niederschr. II, 100 (der dann aber doch für das Teilnahmesystem stimmte, 
vgl. aaO, 109); für eine Zwischenlösung, die nur Täterschaft und (milder zu bestrafende) 
Beihilfe kennt, setzte sich Eb. Schmidt (Niedersehr. II, 94f., 122) ein. 
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